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Der Oberbürgermeister 06.12.2016 

 
 
Ich stelle dem Oberbürgermeister folgende Fragen: 
 

1. Welche Auswirkungen hat die stark reduzierte Anzahl an Sprachlehrern für Magdeburger 
Schulen? 

2. Welche Möglichkeiten werden gesehen, dieser Reduzierung entgegenzuwirken? 
3. Gibt es eine Statistik zu Schulbesuchen von sprachgeförderten Flüchtlingen in der 

Landeshauptstadt? 
 
 
Zu Frage 1 und 2: 
 
Im Schulgesetz wird zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten getrennt. Zur 
Wahrnehmung der Schulplicht auf der einen und des Rechtes auf Bildung auf der anderen Seite 
(§§ 33 und 36 SchulG LSA) haben die Schulträger die Sachkosten und das Land die 
Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer, für pädagogische Mitarbeiter und 
Betreuungspersonal an öffentlichen Schulen zu tragen (Vgl. §§ 69 und 70 SchulG LSA). 
Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen stehen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis 
zum Land (§ 30 Abs. 2 SchulG LSA). Somit liegt die Zuständigkeit für Lehrer, einschließlich der 
Sprachlehrer, ausschließlich beim Land, so dass die Verwaltung das Landesschulamt um 
Beantwortung der o.g. Fragen gebeten hat. 
 
Der Direktor des Landesschulamtes teilte im Antwortschreiben mit:  
„Momentan befindet sich die Thematik in der öffentlichen und politischen Diskussion in den 
entsprechenden Gremien. Sowohl von der Landesregierung als auch vom Parlament werden 
diesbezüglich Beschlüsse erwartet. Solange es keine abschließenden Entscheidungen gibt, 
können wir uns zu Ihren Fragen nicht äußern. Ich bitte dafür um Verständnis.“ 
 
Zu Frage 3: 
 
Das Landesschulamt stellt den Schulträgern regelmäßig die Statistik zu den Schulbesuchen von 
sprachgeförderten Flüchtlingen in Sachsen-Anhalt zur Verfügung.  
In der Übersicht „Geförderte Schüler mit Migrationshintergrund an öffentlichen Schulen“ mit 
Stand vom 28.10.2016 hat die Verwaltung die Daten den Schulen in Magdeburg zugeordnet 
und als Anlage beigefügt. 
 
 
 
Prof. Dr. Puhle 
 
 
Anlage: Übersicht „Geförderte Schüler mit Migrationshintergrund an öffentlichen Schulen“ 
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